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Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Zahl: LAD-VD-989-l993 

Übereinkommen über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes chemischer Waffen 
und über die Vernichtung solcher 
Waffen; deutschsprachiger Text; 
Stellungnahme 

Bezug: GZ 414.02.02/147-11.8/93 
GZ 414.02.02/194-11.8/93 

Eisenstadt, am 18.8.1993 

Telefon (02682)-600 
Klappe 2220 Durchwahl 
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Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

I Oatu:n: 2 6. AUG. 1993 
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;/; Iv 'ü.w,-ur~ 
Zu der mit obbez. Schreiben übermittelten Übersetzung eines 

Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 

Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver­

nichtung solcher Waffen erlaubt sich das Amt der Burgenländischen 

Landesregierung mitzuteilen, daß der Abschluß dieses Überein­

kommens ausdrücklich begrüßt wird und kein Anlaß zur Gel tend­

machung von grundsätzlichen Bedenken oder Abänderungswünschen 

besteht. 

Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, daß bei der Definition 

des Begriffes "toxische Chemikalie" in Artikel 11 Abs. 2 nur auf 

Schäden bei Mensch und Tier abgestellt wird. Dies würde bedeuten, 

daß toxische Chemikalien, die - wie etwa in Vietnam - Totalent­

laubungen bewirken, erlaubt wären. 

Zu Artikel 11 Abs. 9 fällt auf, daß im Sinne dieses Überein­

kommens der Einsatz chemischer Waffen zur Bekämpfung inner­

staatlicher Unruhen nicht verboten wäre. 
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Beigefügt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellung­

nahme dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

F.d.R.d.A. 

Für die Landesregierung: 

i.V. Dr. Tauber eh. 
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Zl.u.Betr.w.v. 

:J. Dem Präsidium des Nationalrates, 
1017 Wien, 2S-fach, 

Eisenstadt, am 18.8.1993 

Dr. Karl Renner-Ring 3, 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landes­
amtsdirektoren), 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. 
Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnis. 

F.d.R.d.A. 

Für die Landesregierung: 

i.V. Dr. Tauber eh. 

Dr. Tauber 
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